
 

         Nürnberg 20.01.2025  

 

Beratungsgespräch für Eltern von Korridorkindern 

 

Die Schulleitung ist nach Artikel 37 des BayEUG verpflichtet, den Eltern eines 

Korridorkindes ein Beratungsgespräch anzubieten.  

Wenn wir diesen Termin ablehnen, sind wir uns bewusst, dass wir nicht von 

allen Fachleuten mögliche Entscheidungsgrundlagen eingeholt haben. 

 

 

 Name des Kindes: _______________________________________________________ 

 

 

Wir lehnen trotzdem ein Beratungsgespräch ab. 

 

Bei der Schuleinschreibung erhalten Sie auf Wunsch einen Antrag auf 

Verschiebung der Einschulung auf das nächste Schuljahr. 

    Wir wissen auch, dass eine Rückstellung im Folgejahr grundsätzlich nicht 

mehr möglich ist. 

 

Unterschriften: 

 Vater: ___________________________  Mutter: _____________________________ 

 


